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Evakuation der Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg – eine
Wunschvorstellung?
Eine Untersuchung am Beispiel des Grenzorts Rheinfelden und des Etappenorts

Biberstein

Andr é Gloor

«Im Innern war wohl kein Land, mit Ausnahme von Deutschland, so gut auf den

Krieg vorbereitet wie die Schweiz.»1 So schrieb Hans-Ulrich Jost 1983 und belegte

seine Aussage anhand verschiedener Bereiche, wie der Politik, der Wirtschaft, der

schnellen und reibungslosen Mobilisation oder der inneren Mobilisierung der

Schweiz im Zweiten Weltkrieg.2 Doch auf die Bereitschaft des Militärs, die Bevölkerung

im Fall eines Angriffs durch das nationalsozialistische Deutschland zu evakuieren,

ging er nicht ein. Eben hier soll dieser Aufsatz anknüpfen.3

Im Folgenden wird dargelegt, welche Pläne die Schweizer Armee in Bezug auf die

Evakuation der Zivilbevölkerung im Fall eines Angriffs durch Deutschland verfolgt
hätte. Dabei wird der Fokus auf die Gemeinden Rheinfelden und Biberstein gelegt.

Die Gemeinde Rheinfelden liegt zwischen Frick und Basel an der Grenze zu

Deutschland und wäre unter den ersten Gemeinden gewesen, die evakuiert worden

wären. Biberstein befindet sich östlich von Aarau an der Aare. Die Ge­meinde wurde

ausgewählt, weil sie im Fall einer Evakuation der schweizerischen Grenzgebiete als

Etappenort, also als Zwischenstation für die evakuierten Personen, gedient hätte.

Aufgrund der Lage und Erreichbarkeit des Ortes, sowie seiner Bevölkerungszahl und

der Ressourcen lassen sich zumindest ansatzweise Aussagen darüber machen, wie

realistisch die Pläne des Militärs waren. Bei beiden Gemeinden soll rekonstruiert
werden, welche Aufgaben sie im Fall einer Evakuation gehabt hätten und in wie weit
die Einwohnerinnen und Einwohner darüber informiert wurden.

Evakuation – eine Begriffserklärung
Als Evakuation bezeichnete man in der Schweiz während des ZweitenWeltkriegs die
Räumung derjenigen Gebiete, in denen Kriegshandlungen im Gang waren oder

unmittelbar erwartet wurden,4 was man beispielsweise im Aargau nördlich des Juras

befürchtete. Die Bevölkerung, teilweise aber auch Wertgegenstände und Dokumente,

sollten aus den betroffenen Landstrichen vorübergehend entfernt und zu sicherer

Zeit zurückgebracht werden.

Grundsätzlich wurden vier verschiedenen Arten der Evakuation unterschieden:
– Evakuation von Gütern, wie Wertgegenständen oder Dokumenten
– Evakuation der Zivilbevölkerung durch die Armee
– Durch Kantone oder Gemeinden organisierte freiwillige Abwanderung von

Bevölkerungsteilen

– Die freiwillige, selbstorganisierte Abwanderung von Privatpersonen
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Diese Unterteilung wird in den folgenden Kapiteln zu den einzelnen Verteidi-gungs-

und Evakuationsstrategien wieder aufgenommen.

Wenn nun von Evakuationspolitik die Rede ist, sind damit jeweils die
militärischen Pläne und Weisungen zur Durchführung der Räumung einzelner Regionen

oder Gemeinden zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeint.

Erste Evakuationspläne bis 1940
General Henri Guisan schrieb 1946: «Was hier vor allen Dingen festgehalten werden

muss, ist der Gradder strategischenVorbereitung, und so peinlich das auch sein mag,

ich muss der Wahrheit zuliebe sagen, dass diese Vorbereitung eine empfindliche
Lücke aufwies: wir besassen keine vorbereiteten und ausgearbeiteten Operations­pläne.

Und zwar hatten wir weder deren zehn, noch deren fünf – wir besassen nicht
einen einzigen.»5

Der Schweizer General betonte in seinem Bericht an die Bundesversammlung,

dass die Schweizer Armee vor und zu Beginn des Kriegs über keine strategischen

Pläne verfügt habe, allerdings seien auf politischer Ebene bereits Vorbereitungen zur
Evakuation im Gang gewesen. Damals aber nur im Bereich der Güter­evakuation.

Der Bundesrat und das Eidgenössische Militärdepartement hatten damals eine

Evakuation der Zivilbevölkerung im Kriegsfall nicht in Betracht gezogen, da diese als

undurchführbar galt. Gemäss den Nachforschungen von Matthias Wipf sollten lediglich

wichtige Personen und Güter vor dem Zugriff des Feindes geschützt werden, die
für die Schlagkraft der Armee und für die Bevölkerung unentbehrlich waren.6 Bereits

evakuiert wurden gewisse Urkunden und Güter einzelner Gemeinden. So wurden

Bibersteiner Wertschriften wie die Grundbuchvermessung bereits im Frühjahr 1939

bei der Allgemeinen aargauischen Ersparniskasse in Aarau deponiert.7 Dies vermutlich

deshalb, weil man sie im dortigen Tresor in Sicherheit wähnte.

Von einer freiwilligen Abwanderung der Bevölkerung war zumindest bis 1939

nicht die Rede. Erst Bundesrat Minger erklärte im April 1939, dass einer freiwilligen
Abwanderung aus den Grenzregionen nichts im Weg stehe.8 Allerdings hätte diese

freiwillige Abwanderung privat organisiert werden müssen, das heisst, jede Person

war selbst dafür verantwortlich. Dementsprechend konnten sich wohl die wenigsten

Menschen eine Abwanderung überhaupt leisten.

Erste Überlegungen zu einer militärischen Evakuation wurden im Sommer
1939 angestellt. Die Generalstabsstelle erteilte zuständigenTruppenkommandanten
geheime Weisungen, wonach gegebenenfalls die Bevölkerung derjenigen Ortschaf­ten

evakuiert werden sollten, die sich unmittelbar im Feuer der schweizerischen

Grenzbefestigungen befänden. Die Bevölkerung wurde davon aber nicht in Kenntnis

gesetzt.9

Als Reaktion auf den Ausbruch des Kriegs beim Einmarsch der deutschen

Armee in Polen wurde am 1. September 1939 die Schweizer Armee mobilisiert und die
sogenannte Limmatstellung als Teil des Verteidigungsdispositivs «Fall Nord» bezo-
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gen. Die Limmatstellung sollte die Hauptverteidigungslinie gegen einen Angriff des

nationalsozialistischen Deutschland bilden. Sie verlief, wie in der Karte ersichtlich,

von Sargans über Walenstadt-Linth-Zürichsee-Limmattal-Bözberg-Hauenstein bis

zum Plateau von Gempen. Bei dieser Verteidigungslinie, die der natürlichen Topografie

angepasst wurde, sollte der Vormarsch der deutschen Armee lange genug

aufgehalten werden, bis die Feldarmee aufmarschiert sein würde.10 Ausserdem ging

man gemäss Markus Heiniger davon aus, dass dieserVerzögerungskampf nur so lange

dauern würde, bis französische Truppen zu Hilfe gekommen wären.11

Der Karte nach scheint es, dass das Gebiet zwischen der Verteidigungslinie und
der Schweizer Grenze kaum verteidigt worden wäre. Es stellt sich also die Frage, was

für die dort ansässige Bevölkerung geplant war. In den ersten Monaten nach

Kriegsausbruch wurde erstmals eine breite Öffentlichkeit über die Evakuation informiert:
In den «Weisungen an die Zivilbevölkerung im Kriegsfall» des Bundesrats vom
Oktober 1939, die auch das Bezirksamt Rheinfelden erhielt, ist formuliert, dass Behörden

und Bevölkerung der Schweiz grundsätzlich «an Ort und Stelle auszuharren und

soweit wie nur möglich die Armee und Kriegswirtschaft durch nützliche Arbeit zu
unterstützen» hätten.12

Trotzdem war die freiwillige oder kantonal organisierte Abwanderung aus den

Grenzgebieten, also hauptsächlich den Gebieten zwischen der Schweizer Grenze

und dem Jura, nach wie vor erlaubt, allerdings nur solange sich die Schweiz noch

Verteidigungsdispositiv «Fall Nord» gezeichnet auf
einer Schulkarte der Schweiz von 1941, Massstab

1:500 000. Senn, Zürcher Bevölkerung, S.8.
Original: BAR E 14288)
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nicht im Kriegszustand befand. War der Krieg gegen die Schweiz ausgebrochen,

sollte die Bevölkerung in den Wohnorten ausharren oder durch das Militär
zwangsevakuiert werden.13 Eine grossangelegte militärische Evakuation war aber nicht ge­plant,

lediglich in dringend notwendigen Fällen sollte militärisch evakuiert werden.
«Als solche galten, in abnehmender Priorität: 1) alle Ortschaften in der eigenen
­Abwehrfront, 2) Ortschaften, die dem Feind als Angriffsstellung dienen könnten,
3) Ortschaften unmittelbar hinter der Abwehrfront, die dem feindlichen Feuer
besonders ausgesetzt wären.»14

Die dafür notwendigen Befehle wären den verantwortlichen Truppenkommandanten

aber erst unmittelbar vor der Durchführung einer Evakuation erteilt worden.

Detailliertere Evakuationspläne für den «Fall Nord» ab dem Frühjahr 1940
Vom Winter 1939/40 ist ein vertrauliches Schreiben zur Evakuation an den Gemeinderat

und das Bezirksamt Rheinfelden erhalten. Als Beilage findet sich in diesem

Schreiben der ausgearbeitete «Befehl für die Organisation und Durchführung der

militärischen Evakuation der Zivilbevölkerung».15 Darin wird die Gemeindebehörde
ermahnt, in jedem Fall Ruhe zu bewahren und der Verbreitung von Gerüchten
entgegenzuwirken, weshalb das Schreiben auch als vertraulich zu handhaben sei. Der
Gemeinde wurde ausserdem aufgetragen, einen Evakuationsleiter samt Stellvertreter

zu bestimmen. Diese waren für die Planung zur Durchführung einer geordneten

Evakuation in der Gemeindeund als Mittelsmänner zwischen Armee und Gemeinde
gedacht.

Der Evakuationsleiter musste gemäss den Befehlen eine Bestandsaufnahme der

Bevölkerung vornehmen. Diese war in drei Kategorien einzuteilen:
1. Waffenfähige Bürger, also beurlaubte oder auf Pikett befindliche Angehörige der

Armee, dienstbereite 18- bis 20-Jährige, zurückgestellte Rekruten, Hilfsdienstpflichtige

und «Schiessfertige» .16

2. Zurückbleibende Ordnungsmannschaften wie die Feuerwehr, die Verwaltungsbehörde,

die Luftschutzmannschaften, das Personal lebenswichtiger Betriebe und
alle Viehhüter.

3. Zu evakuierende Bevölkerung, die wiederum in Marschfähige und Marschunfähi­ge

aufgeteilt wurde. Als marschfähig galten generell Männer, Frauen und Kinder
über 10 Jahre. Marschunfähig waren Kranke,Wöchnerinnen und werdende Mütter,

Kinder unter 10 Jahren, Alte und Schwache.

Diese Auflistung der Personen gemäss den drei Kategorien musste alle drei Monate
aktualisiert und nachgeliefert werden.

Jeder Haushalt war ausserdem dazu verpflichtet, über «totes oder lebendes

Inventar» also über seine Besitztümer, Buch zu führen, wobei die Militärbehörden
dann darüber entschieden hätten, was davon evakuiert werden würde.17 Welch
bürokratischer Aufwand dies für die Militärbehörden bedeutet hätte, lässt sich mehr oder
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weniger erahnen: Die Gemeinde Rheinfelden zählte 1941 bereits 3910 Einwohner.18

Geht man davon aus, dass ein Haushalt 6 Einwohner zählte,19 ergäbe dies bereits

rund 650 Dokumente, die von der Militärbehörde allein aus dieser Ortschaft hätten

überprüft werden müssen.

Der Evakuationsleiter hatte weiterhin alle Transportmittel, die nicht von der

Armee beansprucht wurden, aufzuführen. Sie wären im Fall einer Evakuation den

Marschunfähigen bereitgestellt worden. Ausserdem war er dafür besorgt, die zu
evakuierende Bevölkerung in Gruppen und, wo nötig, Untergruppen einzuteilen. Diese
sollten durch einen vom Evakuationsleiter ernannten Gruppenführer organisiert und
geführt werden.

Für jedes Wohnquartier musste ausserdem eine Besammlungsstelle ausgewählt

werden, die allen Bürgerinnen und Bürgern so gut bekannt sein sollte, dass sie diese

auch nachts und unter Verdunklung finden konnten. Die Bevölkerung wäre an diesen

Besammlungsstellen in die einzelnen vorbereiteten Untergruppen eingeteilt und
dann zu sogenannten Marschpaketen, also Untergruppen gleicher Marschgeschwindigkeit,

zusammengefasstworden, um nachher die Gemeinde in einer genau vorgege­benen

Marschordnung zu verlassen. Zurückbleiben sollte nebst den oben erwähnten

Ordnungsmannschaften auch ein lokaler Ortschef, der sowohl für die Organisation

und Kontrolle ihrer Tätigkeiten verantwortlich gewesen wäre als auch als Mittelsmann

zwischen Armee und Ordnungsmannschaft gedient hätte.

Als Beilage zum «Befehl für die Organisation und Durchführung der
militärischen Evakuation der Zivilbevölkerung»20 findet sich ein Musterformular des zu

erwartenden Evakuationsbefehls. Darin ist ersichtlich, dass die Marschroute ebenso

wie der Etappen- und der Bestimmungsort für die zu evakuierende Bevölkerung

nicht festgelegt war, im Ernstfall also noch kommuniziert werden musste.

Im Fall einer Evakuation hätte der Evakuationsleiter diesen Evakuationsbefehl

erhalten und dann mit seinen Gruppenführern für jeden Haushalt einen Haushal-tungs-

Marschbefehl ausstellen müssen.21 Ein Muster dieses Befehls findet sich ebenfalls

als Beilage im vertraulichen Schreiben an den Gemeinderat. Gemäss der
Annahme oben wären dies rund 650 verschiedene Dokumente gewesen, die im Ernstfall
sehr schnell hätten erstellt und übergeben werden müssen.

Erst durch diesen Haushaltungs-Marschbefehl hätte die Bevölkerung nun er­fahren,

dass die Gemeinde evakuiert werden sollte. In ihm ist unter anderem fest­gehalten,

was mitgenommen werden musste und welche Kleidung für den Marsch
als sinnvoll galt. Allerdings fehlten die Angaben darüber, wohin die Bevölkerung

evakuiert worden wäre und an welcher Besammlungsstelle sie sich hätte einfinden
müssen. Diese wichtigen Informationen hätten entweder mündlich, durch ein
Informationsplakat oder mittels eines weiteren Dokuments bekannt gegeben werden

müssen.

Es zeigtsich, dass die Militärbehörde indieser Zeit intensiv an den Evakuations­plänen

arbeitete und sie verfeinerte. An der bisherigen Evakuationspolitik gemäss
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Evakuationsbefehlsformular. StAAG BA.09/0694
Mappe 0694/1, «Bevölkerungsschutz; Evakuations-

Massnahmen; Fliegerangriff auf Badisch Rheinfelden

1937–1940, 1945»
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den Weisungen vom Oktober 1939 änderte sich aber nichts. Viel eher wurde diese in
einer neuerlichen Weisung des Bundesrats im Februar 1940 bestätigt. Sie wurde von

vielen Kantonen, so auch vom Kanton Aargau, zusammengefasst und der Bevölkerung

mitgeteilt.22 Die folgenden vier Hauptpunkte können festgehalten werden:
1. Eine militärisch befohlene Evakuation war nur im absoluten Notfall vorgesehen.

Die Bevölkerung hatte sich in Zeiten erhöhter Kriegsgefahr sowohl zum Verbleib

am Wohnort als auch auf das sofortige Verlassen der Gemeinde vorzubereiten.

2. Die freiwillige Abwanderung vor Kriegsbeginn war erlaubt, erfolgte aber auf eigene

Gefahr, Kosten und Verantwortung. Es musste ausserdem damit gerechnet

werden, dass diese von der Armee plötzlich unterbunden werden könnte.
3. Der Kanton Aargau hatte keine behördliche Organisation zur freiwilligen Abwanderung

vorgesehen, «da für allfällig gefährdete Gemeinden von militärischer Seite

die nötigen Anordnungen getroffen» wurden.23

4. Ausserdem wurden die Informationen aus dem Haushaltungs-Marschbefehl
zusammengefasst.

Aus den Nachforschungen von Eugen Kaufmann geht hervor, dass die Grenzorte

Kaiserstuhl, Zurzach, Koblenz, Full, Laufenburg, Mumpf, Zeiningen und Kaiser­augst

zur sofortigen Evakuation im Kriegsfall vorgemerkt waren. Dies wohl deshalb, weil sie

an einem wichtigen Rheinübergang und in der eigenen Abwehrfront beziehungsweise

dergegnerischen Feuerlinie lagen.24 Da auch Rheinfelden einen wichtigen Rheinübergang

besass, kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde ebenfalls für eine

Evakuation vorgemerkt war.25 Kaufmann hält fest, dass das Militär diese Massnahme

geheim hielt: «Den Gemeinden waren keine diesbezüglichen Mitteilungen und
Weisungen zugestellt worden.»26 Die Grenzgemeinde Rheinfelden erhielt also zwar Pläne

über das Vorgehen bei einer Evakuation, wusste aber weder, dass sie bei Ausbruch des

Kriegs wohl sofort evakuiert worden wäre, noch, wie die Marschroute geplant war.

Ebenso wenig wusste der Etappenort, der dann die Bevölkerung der evakuierten
Gemeinde hätte aufnehmen müssen, etwas von diesen Plänen der Armee.

Im Fall eines Angriffs Deutschlands auf die Schweiz im Winter 1939/40 wäre der

Evakuationsleiter Rheinfeldens wohl sofort darüber informiert worden, dass Rheinfelden

evakuiert werde. Er würde nun von der Armee die Marschroute, den Ziel- und
den Etappenort für die Evakuation erfahren und müsste zusammen mit seinen
Gruppenführern für jeden Haushalt einen Haushaltungs-Marschbefehl erstellen. Diese

Befehle müssten dann so schnell wie möglich überbracht werden, damit die zu

evakuierende Bevölkerung Zeit hatte, die wichtigste Habe und Nahrung einzupacken,

um sich danach an der Besammlungsstelle des Quartiers einzufinden. Unter der

Leitung derGruppenchefs wären siedann in Untergruppengleicher Marschgeschwin­digkeit

eingeteilt worden, um so die Gemeinde zu verlassen.

Dieses Prozedere hätte wohl gut einen halben Tag in Anspruch genommen.
Bedenkt man aber die Blitzkrieg-Taktik der deutschen Wehrmacht im Zweiten Welt-
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krieg, scheint es fraglich, ob der Schweizer Armee und der Bevölkerung diese Zeit
wirklich zur Verfügung gestanden hätte und ob die Evakuation so geordnet wie
vorgesehen hätte durchgeführt werden können.

In den Pfingsttagen 1940 führten Meldungen und Gerüchte über einen
möglichen deutschen Angriff sowie ein Mangel an Wissen über den Ablauf einer ge­ordneten

Evakuation zu einer «zivilen Evakuationspanik, die vor allem
Bevölkerungsteile exponierter Grenzgegenden und der Grossstädte erfasste».27 Es wurde

befürchtet, dass die Deutsche Wehrmacht Vorbereitungen traf, die französischen

Truppen am Rhein mittels einer Flankenbewegung durch die Schweiz zu umgehen.

Allerdings stellte sich heraus, dass der entsprechende Truppenzusammenzug lediglich

ein Täuschungsmanöver der Wehrmacht war, um das französische Oberkommando

strategisch zu verwirren. Im Verlauf dieser Abwanderung, die teilweise eher

einer kopflosen Flucht gleichkam, zeigte sich auch die Schwierigkeit der Unterbringung

evakuierter Personen. Im Kanton Glarus klagte man beispielsweise, dass für die
militärisch zwangsevakuierte Bevölkerung, für die der Kanton verantwortlich war,

bald kein Platz mehr sei, sollte die freiwillige Abwanderung derart weitergehen.28

Evakuationspläne in der Reduit-Strategie ab Sommer 1940

Nach dem Fall Frankreichs war die Schweiz von den Achsenmächten umgeben.

Aufgrund dieser Tatsache und als Reaktion auf die Evakuationspanik während der

Westoffensive der Wehrmacht wurde die Evakuationsstrategie überdacht. Denn der

General stellte darauf anlässlich des legendären Rütli-Rapports vom 25.Juli 1940

­offiziell die neue Strategie vor, die Schweiz aus dem Alpen-Reduit heraus zu ver­teidigen.

Ein Grossteil der Schweizer Armee zog sich bereits während des Sommers

in den Alpenraum zurück. Viele Grenzbefestigungen wurden aufgegeben.29 In den

«Instruktionen an die Bevölkerung» stellte der General im Sommer 1940 die neue

Evakuationsstrategie vor. «Angesichts der in anderen Ländern gemachten

Erfahrungen können die Evakuationen der Bevölkerung grösstenteils nicht durchgeführt
werden, wie sie vorgesehen waren» stellte er gleich zu Beginn klar.30 Weiter wurde
festgehalten:

1. Es wird auf militärischen Befehl dort evakuiert, wo für die Zivilbevölkerung
unmittelbare Gefahren bestehen, das heisst in Kampfzonen.

2. Wer keinen Befehl zur Evakuation erhält, hat an seinem Wohnort zu bleiben, da

sonst die Gefahr besteht, dass Flüchtlinge in eigenes oder gegnerisches Feuer
geraten.

3. Luftschutzvorkehrungen sollten getroffen werden. DerSchutzraum ist der sicherste

Zufluchtsort.
4. Freiwillige Abwanderung ist nur erlaubt, solange sich die Schweiz im Frieden be­findet.

Ist der Krieg ausgebrochen, muss am Wohnort ausgeharrt werden.31
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Am 17. April 1942 erliess der Bundesrat neuerliche «Weisungen an die bürgerlichen

Gemeinden im Kriegsfall» welche auch der Gemeinderat von Rheinfelden

erhielt. Darin wurde unter anderem festgehalten, dass eine Evakuation der Bevölkerung

nicht mehr stattfinden und die freiwillige Abwanderung generell verboten werde.

In einem beigelegten Schreiben der Staatskanzlei des Kantons Aargau wurde
den Bezirksämtern und den Gemeinderäten aufgetragen, die Weisungen nicht zu

veröffentlichen und sie vertraulich zu behandeln. Allerdings sollte das Verbot der

freiwilligen Abwanderung und die Aufforderung, sich den Ortswehren anzuschliessen,

der Bevölkerung ebenso kommuniziert werden wie die Warnung, dass ein
Zuwiderhandeln gegen das Verbot der Abwanderung von den eigenen Truppen oder

den seit 1940/41 gegründeten Ortswehren «verhindert» werden würde. Die Methode,

wie eine Abwanderung «verhindert» werden sollte, wurde allerdings nicht näher
präzisiert.

Im Kriegsfall wären der Zivilbevölkerung dann die Weisungen mittels Plakat­aushang

vollumfänglich bekanntgegeben worden. Gerade in Bezug auf ein Zuwiderhandeln

gegen das Verbot der freiwilligen Abwanderung unterscheidet sich der

Wortlaut des Briefs und derjenige des Plakats deutlich. So wurde in Letzterem nun
auch die Methode, wie eine Abwanderung «verhindert» würde, definiert: «Unsere

Truppen werden die Räumung von Strassen und Wegen von zivilen Flüchtlingen

rücksichtslos, wenn nötig mit Waffengewalt, durchsetzen.»32 Daran ist zu erkennen,
dass die Informationen, die der Bevölkerung mitgeteilt werden durften, im Vergleich

zu denjenigen, die im Kriegsfall publik gemacht worden wären, deutlich beschönigt

formuliert waren. Die Behörden sollten zudem dafür sorgen, dass die Anordnungen

nicht bei einer Gemeindeversammlung oder durch einen Anschlag, sondern mittels
«geeigneter Persönlichkeiten» also von Mund zu Mund, verbreitet werden. Dass

dadurch einige Informationen verfälscht oder nicht ganz ernst genommen werden

würden, hatten die entsprechenden Stellen offenbar in Kauf genommen.

Da durch diese Vorschriften, in denen eine grossangelegte Evakuation ebenso

wie die freiwillige Abwanderung nicht mehr vorgesehen war, die Posten des Evakua­tionsleiters

und des Ortschefs überflüssig geworden waren, wurden diese im Sommer

1942 mit der Bitte entlassen, sich doch nun den Ortswehren zur Verfügung zu

stellen.33

Die Weisungen von 1942 blieben bis zum Kriegsende bestehen. Mithilfe der
gesammelten Informationen kann nun eine Tabelle zur Verdeutlichung der Verän­derung

der Evakuationspolitik des Bundes und der Armee angefügt werden:
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Vorfeld des Kriegs,

vor dem 1. 9. 1939

«Fall Nord» ab dem

1. 9. 1939bis zum

Frühjahr 1940

«Fall Nord» ab dem

Frühjahr 1940 bis im
Sommer 1940

Reduit ab Sommer
1940

Güter­evakuation Gewisse Urkunden und Güter wurdenwährend des gesamtenZweiten Weltkriegs evakuiert

und möglichst sicherverwahrt.

Militärische
Evakuation der

Bevölkerung

in bedrohten
Grenzgebieten

Eine Evakuation der

gesamten Zivilbevölkerung

in bedrohten

Grenzregionen galt
als undurchführbar.
Es wurden im
Ge­­heimen aber trotzdem
Weisungen an

zuständige

Truppenkommandanten

übermittelt,wonach
die Bevölkerung der
gefährdeten Grenz­ortschaften

evakuiert

werden sollte.

Eine mögliche
Eva­kua­tion der Zivil­­bevölkerung

in
gefährdeten Grenz­gebieten

wurde

erstmals öffentlich
angekündigt.

Grundsätzlich sollte

dieBevölkerung

aber am Wohnort
aus­harren, sowie

dieArmee und
dieKriegswirtschaft

durch nützliche

Arbeit unterstützen.

DieEvakuation wurde
detaillierter geplant.

DieGemeinderäte

wurden über den

Ablauf einer Evakua­tion

durch die Armee

informiert. Ob und
wohin die Gemeinde

im Kriegsfall tatsächlich

evakuiert würde,

wurde nicht kommu­niziert.

DieBevölkerung

erhielt entsprechende

Informationen durch
die Weisungen

des Kantons Aargau.

Den Gemeinde­behörden

wurde

vertraulich mitgeteilt,
dass eine Evakuation
der Bevölkerung

nicht mehr vorgesehen

war.

Die Bevölkerung

wurde darüber nicht
informiert, für sie

galten nach wie vor
die Weisungen vom

Frühjahr 1940.

Kantonal

organisierte,

freiwillige
Abwanderung

Einer freiwilligen
Abwanderung aus

den Grenzregionen

stand nichts im
Wege,wurde aber

nicht vom Kanton
organisiert.

Die freiwillige
Abwanderung war

nach wie vor erlaubt,

nun allerdings mit
der Einschränkung,
dass diese nur
vollzogen werden

durfte, bevor

der Krieg gegen

dieSchweiz aus­ge-brochen

ist.

War erlaubt, im
Aargau aber nicht
geplant.

Wurde verboten.

Private,

freiwillige
Abwanderung

Die freiwillige
Ab­wanderung vor
Kriegs­beginn auf Schweizer

Boden war auf eigene

Gefahr, Kosten und

Verantwortung erlaubt.

War bis 1942 erlaubt,

wurde danach aber

ebenfalls verboten.

Veränderung der Evakuationspolitik des Bundes und der Armee.

Weisungen an den Etappenort Biberstein

Biberstein selbst war nie für eine Evakuation vorgesehen, wurde aber im Februar
1940, in einer Zeit also, in der die ganze Evakuationspolitik auf Bundes- und Armeeebene

stark verfeinert wurde, von der Armee zum Etappenort ernannt. Die Gemeinde

erhielt ein Dokument, in dem festgehalten wurde, dass im Kriegsfall die Evakuation

gewisser Gemeinden durch die Armee vorgesehen werde. Da der Transport der

entsprechenden Personen womöglich nicht vorgenommen werden könne, müssten

diese den Weg zu ihrem definitiven Aufenthaltsraum zu Fuss zurücklegen und dazu

in Etappenorten, ob zu Tages- oder Nachtzeit, ausruhen. Biberstein wurde nun als

ein solcher Etappenort ausgewählt. Um die Verköstigung und Unterbringung der

Evakuierten sicherzustellen, musste die Gemeinde einen Verpflegungs- und einen

Unterkunftschef bestimmen, welche sofort damit beginnen mussten, die Kapazität

der Gemeinde abzuklären. Ausserdem musste die Gemeinde für eine eventuelle
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medizinische Betreuung und entsprechende Unterbringung von Kranken und
Verletzten in einem Krankenzimmer besorgt sein.34

Die Gemeinde erhielt keine Informationen darüber, wie viele Personen aus

welcher Gemeinde sie hätte aufnehmen müssen, wie lange dies gedauert hätte und
wie viel Zeit der Gemeinde zur Vorbereitung vor der Ankunft der Evakuierten
geblieben wäre.

Die nächsten Weisungen der Armee an die Gemeinde sind auf den 14.Mai 1940

datiert. Dem Gemeinderat wurde darin mitgeteilt, dass sich der Etappenort in­höchste

Bereitschaft stellen solle und keine freiwillig abwandernden Personen aufgenommen

werden dürfen. DieWeisung zeigt, dass damals auch die Armee einen Einmarsch der

Wehrmacht für möglich hielt und deshalb den Etappenort im Ernstfall für diejenigen

Personen frei halten wollte, die von der Armee evakuiert worden wären. Die erhöhte
Bereitschaft wurde allerdings kurz darauf wieder zurückgezogen.35

Ende November 1940 erhielten die Gemeinde und der Kommandant der Ortswehr

ein Schreiben des Ter. Kreises 5, das Folgendes festhielt: «Vor Kriegsbeginn

und noch während den ersten Monaten war beabsichtigt, die Zivilbevölkerung der
als gefährdet erscheinenden Gebiete […] durch Evakuation den Auswirkungen von
Kriegshandlungen zu entziehen. Mit Rücksicht auf die in Holland, Belgien und
Frankreich gemachten Erfahrungen wird seither auf die vorgesehene Evakuation verzichtet.

[…] Die Ortswehren sind speziell beauftragt, die Flucht der Bevölkerung und
jede militärisch nicht angeordnete Evakuation zu verhindern.»36

Wie bereits erwähnt, waren die Evakuationspläne im Sommer 1940 grösstenteils

verworfen worden. Erste Anzeichen dafür erhielten die Gemeinde und deren

Einwohner durch die « Instruktionen an die Bevölkerung» des Generals im Sommer und
deutlicher im eben zitierten Schreiben Ende November 1940. Doch es dauerte nochmals

mehr als ein ganzes Jahr, bis im Dezember 1941 offiziell bestätigt wurde, dass

«es nunmehr abgeklärt sei, wie weit Evakuationen im Kriegsfall noch durchgeführt

werden müssen» Die Behörden von Bibersteinwurden informiert, dass die Gemeinde

für die Aufnahme Evakuierter nicht mehr vorgesehen sei.37

Aus den genannten Quellen der Gemeinde Biberstein ist ersichtlich, dass der

Gemeinderat und die Bevölkerung über die Evakuationspläne der Armee und vor

allem über ihre Aufgaben als Etappenort nur mässig informiert wurden. Sie erhielten
zwar die offiziellenWeisungen des Bundes, der Armee und des Kantons, diese waren

aber sehr allgemein formuliert und enthielten dementsprechend keine zusätzlichen

Angaben über die spezielle Rolle als Etappenort. Dass dadurch eine gewisse Unruhe
entstehen könnte, wäre naheliegend. Mit den zur Verfügung stehenden Quellen lässt

sich dies aber nicht rekonstruieren.
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